	


	VSA Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare

AAS Association des Archivistes suisses

AAS Associazione degli archivisti svizzeri

UAS Uniun da las archivarias e dals archivaris svizzers


KOORDINATIONSKOMMISSION 
                               
Volkswirtschaft G 19

Handelsregister und Belegakten

Zusammenfassung

Das Papier behandelt Unterlagen der Handelsregisterämter, insbesondere Belegakten, seit 1883. Das Handelsregister ist ein öffentliches, staatlich geführtes Verzeichnis der nach kaufmännischer Art geführten Gewerbe (Einzelfirmen, Gesellschaften und Körperschaften) mit Angabe ihrer Eigenschaften, Rechtsform, Zeichnungsberechtigung und Haftungsverhältnisse. Die Kantone führen das Handelsregister, während der Bund die Oberaufsicht wahrnimmt.

Das Handelsregister besteht aus einer Kombination von Aufzeichnungen; am wichtigsten sind das Hauptregister, das alphabetische Firmenverzeichnis, das chronologische Tagebuch sowie die Belegakten. 

Die Belegakten enthalten Anmeldungen von Firmen, Auszüge aus Versammlungsprotokollen, Arbeitspapiere des Handelsregisteramtes, Ausschnitte aus dem Schweiz. Handelsamtsblatt (SHAB) etc. Im Allgemeinen sind die älteren Unterlagen (bis ca. 1950) in der Form vielfältiger, liefern teilweise kundenspezifische Eigenheiten mit und lassen deshalb mehr Rückschlüsse auf den Kunden (Firma) zu.

Empfehlungen
Auszüge aus dem Hauptregister sollten von den Handelsregisterämtern für jede gelöschte Firma ausgedruckt und den Archiven zusammen mit einem Verzeichnis abgeliefert werden. Wenn möglich, sind zudem die Auszüge aus dem Hauptregister für jede gelöschte Firma ins elektronische Verzeichnissystem des Archivs zu übernehmen

Integral archiviert werden Hauptregister und Tagebücher, Belegakten zu älteren Firmen (bis und mit Löschungsjahr 1950), Verzeichnisse und Auszüge aus dem digitalen Hauptregister

Bei den jüngeren Belegakten kann eine Bemusterung vorgenommen werden (Zufallsauswahl oder Auswahl von Firmen mit einer Mindestlebensdauer von beispielsweise 30 Jahren) 

Das Handelsamtsblatt (SHAB) wird von der Schweiz. Landesbibliothek und von der Bibliothek des Bundesarchivs gesammelt. Zusätzlich ist die Aufbewahrung in mindestens einer öffentlichen Bibliothek pro Kanton zu empfehlen. Im Falle einer Ablieferung sollten dort allenfalls bestehende Lücken geschlossen werden. 

1. Inhalt des Papiers

Dieses Papier behandelt Unterlagen der Handelsregisterämter, insbesondere Belegakten, aus dem Zeitraum von 1883 bis zur Einführung des digitalen Handelsregisters. Darüber hinaus werden einige Überlegungen zur Archivierung von (Papier)Unterlagen der Handelsregisterämter im Zeitalter der elektronischen Registerführung angestellt. (Das Papier basiert teilweise auf einer Erhebung des Staatsarchives des Kantons Basel-Landschaft aus dem Jahre 2001. Dem StABL sei herzlich gedankt für die Überlassung seiner Unterlagen in elektronischer Form.)

2. Allgemeines

2.1. Gegenstand

Das Handelsregister ist ein öffentliches, staatlich geführtes Verzeichnis der nach kaufmännischer Art geführten Gewerbe (Einzelfirmen, Gesellschaften und Körperschaften) mit Angabe ihrer Rechtsform, Zeichnungsberechtigungen und Haftungsverhältnisse. Befreit von der Eintragung sind insbesondere die freien Berufe (Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Ingenieure, Architekten, Rechtsanwälte) und die meisten landwirtschaftlichen Betriebe sowie Firmen, deren jährliches Roheinkommen unter Fr. 100’000 (seit 1971, vorher 25’000) liegt (vgl. Eidgenössische Verordnung über das Handelsregister, Art. 52-56).

Im Handelsregister sind namentlich eingetragen: Einzelfirmen; Kollektivgesellschaften; Kommanditgesellschaften; Aktiengesellschaften; Kommanditaktiengesellschaften; Gesellschaften mit beschränkter Haftung; Genossenschaften; Vereine, die ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben; Stiftungen; Zweigniederlassungen ausländischer und schweizerischer Unternehmungen.

2.2. Überblick über die rechtlichen Grundlagen

Bund:

Bundesgesetz über das Schweizerische Obligationenrecht vom 14. 6. 1881 (AS NF 5, 635), in Kraft seit 1. 1. 1883

Eidg. Verordnung über Handelsregister und Handelsamtsblatt vom 29. 8. 1882 (AS NF 6, 403)

Eidg. Verordnung über Handelsregister und Handelsamtsblatt vom 6. 5. 1890 (AS NF 11, 492), in Kraft seit 1. 1. 1891

Eidg. Verordnung über das Handelsregister vom 7. 6. 1937 (AS NF 53, 577)

Wichtigste Änderungen der Handelsregisterverordnung: Bundesratsbeschlüsse vom 6. 5. 1970 (AS 1970, 733), vom 20. 12. 1971 (AS 1971 1839) und vom 15. 11. 1989 (AS 1989 2380)

Kantone: 

Es existieren nur wenige Regelungen auf kantonaler Ebene. Beispiel LU: Verordnung betreffend die Führung des Handelsregisters vom 18. 12. 1909 (Sammlung der Verordnungen, Bd. 8, S. 460). Diese Verordnung regelte einige Fragen der Aufsicht, der Organisation und der Gebührenverteilung und wurde, obwohl schon früh obsolet, erst um 1985 ohne formellen Beschluss aus der Sammlung der geltenden Gesetze entfernt. 

2.3. Organisation und Behörden

In der Schweiz ist das Handelsregisterwesen seit 1882 wie folgt organisiert: Das Führen der Handelsregister ist Sache der Kantone, während der Bund die Oberaufsicht wahrnimmt. Jeder Kanton muss mindestens ein Handelsregister führen (Art. 927 OR), das von einem Registerführer betreut wird. 

Die Oberaufsicht über das Handelsregisterwesen wird durch das Eidgenössische Amt für das Handelsregister (EHRA) als Teil des Bundesamtes für Justiz ausgeübt. Das Ziel besteht darin, eine möglichst einheitliche und korrekte Anwendung des Handelsrechts in der Schweiz zu gewährleisten. Das EHRA unterstützt die kantonalen Handelsregisterämter bei der Lösung fachlicher Probleme, erstellt Gutachten und kann Weisungen erlassen. Weitere Aufgaben: Prüfung der Tagebuch-Eintragungen der kantonalen Handelsregisterämter und Weiterleitung zur Veröffentlichung im SHAB (Schweiz. Handelsamtsblatt), Inspektion der kantonalen Handelsregister und Instruktion der Registerführer, Führung eines zentralen Firmenregisters von sämtlichen in der Schweiz eingetragenen Firmen (= Handelsnamen) juristischer Personen. 

Die Kantone führten das Handelsregister teils zentral, teils dezentral. In jüngster Zeit verstärkten sich die Fusionierungstendenzen; so sind z. B. in FR die 7 bezirksweise geführten Handelsregisterämter seit dem 1. 1. 2003 vereinigt. Die meisten Kantone haben ein einziges zentrales Handelsregisteramt.

3. Das Schriftgut

3.1. Unterlagen auf Papier und in elektronischer Form

Das Handelsregister besteht aus einer Kombination von Aufzeichnungen; am wichtigsten sind das Hauptregister, das alphabetische Firmenverzeichnis, das chronologische Tagebuch sowie die Belegakten. Unter „Belegakten“ wird der amtliche Teil der Belege (Anmeldungen von Firmen, Auszüge aus Versammlungsprotokollen, Arbeitspapiere des Handelsregisteramtes etc.) verstanden, während die begleitende Korrespondenz nicht dazu gehört.

Seit 1970 durfte das Hauptregister in Form einer alphabetischen Kartothek geführt werden; dadurch konnte auf das Firmenverzeichnis verzichtet werden.

Die Änderung der Handelsregisterverordnung vom 15. November 1989 ermöglichte die Führung des Hauptregisters in digitaler Form. Seit 1990 führt das EHRA das zentrale Firmenregister als Datenbank. Diese ist seit einiger Zeit als zentraler Firmenindex auch auf Internet abrufbar (www.zefix.admin.ch) und umfasst rund 600000 Schweizer Firmen, davon 150000 gelöschte.

Ebenfalls 1990 führten die ersten kantonalen Handelsregisterämter ein elektronisches System ein, so auch der Kanton Luzern, der aber das Register in Papierform trotzdem noch bis 1999 parallel weiterführte. Als Quasi-Standardprogramm für das digitale Handelsregister hat sich dabei das von der Neuenburger Firma Power Neting (Ing. ETH Georges de Montmollin) entwickelte System HR-Win etablieren können, das zurzeit bereits von Handelsregisterämtern in 21 Kantonen angewendet wird. In einigen Handelsregisterämtern wird damit begonnen, die Einträge älterer Firmen aus dem Hauptregister elektronisch nachzuerfassen.

Die Belegakten fallen zurzeit nach wie vor in Papierform an. Einige Handelsregisterämter sind dazu übergegangen, die Belegakten zu scannen.

3.2. Rechtliche Aufbewahrungsfristen 

Hauptregister, Tagebuch und Firmenverzeichnis (falls noch erforderlich) dürfen nicht vernichtet werden (AS 1971, 1839). Auch das SHAB (Schweiz. Handelsamtsblatt) muss nach Art. 120 der Handelsregisterverordnung von den Registerführern vollständig aufbewahrt werden, doch gilt diese Vorschrift bei den Dienststellen als revisionsbedürftig. 

Die Aufbewahrungsfrist für die Belegakten liegt seit 1970 bei 10 Jahren, vorher betrug sie 30 Jahre. Für die begleitende Korrespondenz galt von Anfang an eine Aufbewahrungsfrist von bloss 10 Jahren.

3.3. Unterlagen zum Handelsregister in den Archiven 

Da beim Eidgenössischen Amt für das Handelsregister keine Belegakten anfallen, ist nicht mit einer Doppelüberlieferung von Bedeutung zu rechnen. 

Bundesarchiv: Die Unterlagen zum Handelsregister umfassen zurzeit nur knapp 5 Lfm und bestehen aus 4 Ablieferungen des EJPD resp. des Amtes für das Handels- und Güterrechtsregister. Der Inhalt betrifft Geschäftskontrollen (1883-1943) und Akten dieses Amtes.

Staatsarchive: Hauptregister in Band- oder Kartenform und Tagebücher scheinen bisher noch kaum an die Archive abgeliefert worden zu sein. Hingegen haben schon zahlreiche Staatsarchive einen Teil der voluminösen Belegakten übernommen. Eine Umfrage des Staatsarchivs Basel-Landschaft aus dem Jahre 2001 bei einer Reihe von Staatsarchiven ergab, dass es unterschiedliche Praktiken im Umgang mit den Belegakten gibt. Die überwiegende Mehrzahl der Archive hat zwar bisher noch nichts kassiert. Mehrere Archive planen oder erwarten jedoch ein Bewertungskonzept oder fassen aufgrund von Platzproblemen die Mikroverfilmung und anschliessende Vernichtung der Originalakten ins Auge.

4. Bewertungsdiskussion Belegakten

4.1. Inhalt 

Die Belegakten enthalten Anmeldungen von Firmen, Auszüge aus Versammlungsprotokollen, Arbeitspapiere des Handelsregisteramtes, Ausschnitte aus dem Schweiz. Handelsamtsblatt (SHAB) etc. Im Allgemeinen sind die älteren Unterlagen in der Form vielfältiger, sie sind in beschränktem Ausmass noch durch den Kunden (Firma) geprägt, liefern teilweise kundenspezifische Eigenheiten mit und lassen deshalb mehr Rückschlüsse auf den Kunden (Firma) zu.

4.2. Informationswert, Evidenzwert, intrinsischer Wert

Der Informationswert im Sinne des Primärzwecks ist nicht sehr gross, da die massgeblichen Informationen im Hauptregister eingetragen wurden. Allerdings wird in den Belegakten eine Fülle von Informationen mittransportiert, die über die Einträge im Hauptregister hinaus gehen (s. unten bei „Intrinsischer Wert“). Im Allgemeinen ist der Informationswert für Gesellschaften (AGs, GmbH, Genossenschaften, Stiftungen) höher zu veranschlagen als derjenige für Einzelfirmen. Beispielsweise kann man aus den Belegen die Verteilung des Aktienkapitals bei der Gründung einer AG und bei der Löschung die Gründe für die Liquidation herauslesen.

Der Evidenzwert ist gering, da sich aus den Belegen kaum Anhaltspunkte für die Arbeit und Organisation des Handelsregisteramtes finden lassen.

Intrinsischer Wert: Es ist zu bedenken, dass es sich bei den Belegen des Handelsregisteramtes vielmals um die einzigen Originaldokumente von Unternehmungen handelt. Insbesondere die Akten aus der frühen Zeit des Handelsregisterämter (1883-ca. 1930) weisen vereinzelte wertvolle kundenspezifische Eigenheiten (Briefköpfe, Unterschriften) auf. 

4.3. Grundsätzliche Möglichkeiten der archivischen Behandlung

Vollständig archivieren: Publikumsorientierte Entscheidung; vereinzelt wollen Nachkommen von GeschäftsinhaberInnen (insbesondere von Handwerksbetrieben, die nie ein Firmenarchiv geführt haben) über die Belege aus dem Handelsregisteramt zu rudimentären Informationen über den Betrieb ihrer Vorfahren kommen.

Vollständig vernichten: Oekonomische und verwaltungsorientierte Entscheidung; die für die Dienststelle wichtigen Informationen befinden sich in verdichteter Form im Hauptregister. Die restlichen, für das Handelsregisteramt unerheblichen Informationen in den Belegen sind unsystematisch zusammengesetzt und unvollständig. Es fehlen insbesondere Unterlagen über wichtige Ereignisse, die Firmenpolitik, die Organisation, die Finanzen, den Vertrieb, die Produkte, das Personalwesen, die Kooperation, die Öffentlichkeitsarbeit, die sozialen Aktivitäten, die Aufsichtsorgane und die Umgebung einer Firma (Topographie). Allein mit Hilfe der Belege lässt sich keine Unternehmensgeschichte erforschen. 

Sampling nach Nummern (eher repräsentativ) oder nach Rechtsformen (eher willkürlich) 

Bewusste Auswahl nach bestimmten Faktoren (z. B. unterschiedliche Bewertung für „alte“ Firmen; Existenzdauer einer Firma berücksichtigen etc.) 

4.4. Hinweis auf weitere firmenbezogene Unterlagen 
Unterlagen von Firmen in den Konkursämtern (sog. ungebundene Konkursakten) sind vollständiger, aussagekräftiger, aber auch komplexer als die Belegakten der Handelsregisterämter. Solche Konkursakten fallen aber nur dann an, wenn eine Firma zahlungsunfähig wird. Bei anderen Liquidationsgründen, zum Beispiel durch einen Beschluss der Generalversammlung oder per Statut, werden keine Akten beschlagnahmt, und die Staatsarchive können sich nur im Rahmen ihrer Sorge um Privatarchive um das Schriftgut solcher Firmen kümmern. Es besteht nur die Vorschrift, dass Geschäftsbücher während zehn Jahren an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, der von den Gesellschaftern oder den Liquidatoren, und wenn sie sich nicht einigen, vom Handelsregisteramt zu bezeichnen ist (OR Art. 747). Die Staatsarchive können also nicht davon ausgehen, dass ihnen die Geschäftsbücher und –papiere solcher Unternehmungen einmal zur Endarchivierung angeboten werden.

Unterlagen zu Firmen in den Steuerämtern bestehen in erster Linie aus Einschätzungsakten. Als Beilage enthalten diese in der Regel Dokumente wie z. B. Berichte der Revisionsstellen, Geschäftsberichte, z. T. auch interne Erhebungen der Steuerverwaltung etc., die in wirtschaftsgeschichtlicher Hinsicht aufschlussreich sein können. Es bestehen jedoch beträchtliche Unterschiede in den Kantonen hinsichtlich Organisation der Besteuerung und demzufolge auch hinsichtlich Aktenlauf bzw. Aktenanfall (vgl. Koko-Papier E 3)

Mit der Sammlung von Archiven der privaten Wirtschaft beschäftigen sich insbesondere das Schweizerische Wirtschaftsarchiv in Basel (Petersgraben 51, 4051 Basel; www.ub.unibas.ch) und die Dokumentationsstelle Wirtschaft und Zeitgeschichte des Archivs für Zeitgeschichte in Zürich (Hirschengraben 62, 8092 Zürich; www.afz.ethz.ch). Das Schweizerische Wirtschaftsarchiv umfasst mittlerweile über 400 Firmen- und Verbandsarchive. Die Dokumentationsstelle Wirtschaft und Zeitgeschichte betreut und erschliesst ebenfalls ausgewählte private und institutionelle Quellenbestände zur Geschichte der schweizerischen Wirtschafts- und Aussenwirtschaftspolitik.

Einen Überblick über die in speziellen Archiven vorhandenen Unterlagen zu Firmen liefert das in der Aktion Archeco durch die Arbeitsgruppe "Archive der privaten Wirtschaft" des VSA sowie das Schweizerische Wirtschaftsarchiv in Basel zusammen getragene „Verzeichnis der Wirtschaftsbestände in öffentlichen und privaten Archiven der Schweiz und Liechtensteins / Répertoire des fonds d'archives d'entreprises en Suisse et au Liechtenstein“ (Internet-Adresse www.ub.unibas.ch/wwz/vsa/faq.htm).

5. Empfehlungen 

5.1. Organisatorische Massnahmen 

Situation im Kanton Luzern: Hier werden die Belegakten der gelöschten Firmen seit 1994 jahrgangsweise ausgesondert und jährlich ans Staatsarchiv abgeliefert. Das Ausdrucken eines Verzeichnisses musste vom Staatsarchiv speziell veranlasst werden, da ein solches für die Bedürfnisse der Dienststelle nicht nötig war. Das durch das System HR-Win (im Kt. LU seit Oktober 1999 angewendet) gelieferte Verzeichnis entsprach allerdings nicht vollständig den Wünschen des Staatsarchivs (insbesondere fehlte die Angabe des Eintragungsjahres). Deshalb wurde vereinbart, dass zusätzlich für jede gelöschte Firma ein Auszug aus dem digitalen Hauptregister ausgedruckt und in sinnvoller Reihenfolge (vom Staatsarchiv gewünscht: Reihenfolge nach Gemeinden) abgelegt wird.

Hieraus ergibt sich die allgemeine Empfehlung: Wenn sich die Auszüge aus dem digitalen Hauptregister für jede gelöschte Firma ins Verzeichnissystem des Archivs übernehmen lassen, soll dies gemacht werden. Darüber hinaus sollten diese Auszüge in Papierform archiviert werden. Als Sofortmassnahme ist bei den Handelsregisterämtern das Ausdrucken eines Verzeichnisses und eines Auszugs aus dem digitalen Hauptregister für jede gelöschte Firma zu veranlassen. 

5.2. Archivierung 

Hauptregister und Tagebücher dürfen gemäss Art. 36 Abs. 1 der eidg. Handelsregisterverordnung nicht vernichtet werden. Eine vollständige Übernahme und Archivierung dieser Unterlagen, die umfangmässig nicht ins Gewicht fallen, ist auch aus archivischer Sicht unbestritten. 

Das Handelsamtsblatt (SHAB) ist nach Art. 120 der Handelsregisterverordnung von den Handelsregisterämtern vollständig aufzubewahren. Vom Standpunkt der Benutzers aus sollte von dieser Amtsdruckschrift mindestens eine Serie pro Kanton in einer öffentlichen Bibliothek (Archiv- oder Kantonsbibliothek) vorhanden sein. 

Bei den Belegakten erscheint eine integrale Archivierung nicht unbedingt notwendig, doch sollten ältere Belegakten (empfohlen: bis und mit Löschungsjahr 1950) wegen des grösseren intrinsischen Werts vollständig archiviert werden. Bei den jüngeren Belegakten wird eine Bemusterung empfohlen, wobei sich mehrere Möglichkeiten anbieten: Zufallssample (allenfalls ergänzt durch eine inhaltliche Auswahl) oder eine Auswahl nach Lebensdauer (Beispiel Kt. LU: Hier werden nur die Unterlagen zu Firmen archiviert, welche eine Lebensdauer von mindestens 30 Jahren erreichten, was ca. 20 % des gesamten Volumens entspricht).

Das Verzeichnis der gelöschten Firmen, das von der Dienststelle geliefert werden muss, ist ebenfalls zu archivieren. Wird das Hauptregister elektronisch geführt, dann ist dafür zu sorgen, dass für jede gelöschte Firma ein Auszug aus dem digitalen Hauptregister ausgedruckt wird. Diese Auszüge werden in sinnvoller Reihenfolge ebenfalls vollständig archiviert.

___________________________________________________________________________

Max Huber, Staatsarchiv des Kantons Luzern

Von der KoKo verabschiedet am 5. Juni 2003

Vom Vorstand des VSA genehmigt am 7. Juni 2005
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